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Die deutsche Sozialversicherung und Fürsorge.
Von Christian Kraiker, Mannheim.

In dieser Aufsatzreihe wird der unseren Lesern als Fachmann auf den Gebiete der

Sozialversicherung bekannte Verlasset Stellung nehmen zu den Vorgingen, die in der Oeffent-

lichkeit zu den Prägen der Sozialversicherung behandelt werden. In eiqpr großen Linie wird

er darin dn^ Wesentlichste über den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung und die all-

.< meinen Bestrebungen der Sozialversicherung festhalten. Das Ganze soll ein Gesamtbild

darstellen, das spater in seinen einzelnen Teilen eingehende! behandelt werden kann.

Dic Schriftleitung.

Einlcitun g.

Sicherung nicht erschüttert werden. Wer er¬

giebige Arbeit will, muß auch wirksame Sozial-

Versicherung wollen, wer wirksame Leistungen
der Sozialversicherung verlangt, muß auch für

ergiebige Arbeit eintreten."

Und weil es in der Denkschrift der Deutschen

Arbeitgeberverbünde über die Lohnpolitik
heifit:

„Eine Verminderung der Soziallasten wird

nur durch eine restlose Abkehr von der bis-

herigen Sozialversicherungspolitik der Gewerk¬

schaften möglich sein",
hat das Reichsarbeitsministerium offenbar

weiter geschrieben:

„Die Zukunftsaufgabe in der Sozialversiche¬

rung liegt nicht in der Jagd nach unklaren

Zielen mit nicht übersehbaren Lasten für die

Wirtschaft und für die Versicherungsträger
Schon die bloße Forderung einer allgemeinen
Staatsfürsorge gefährdet den Bestand der Ver¬

sicherung.-'
Ueber zwei Dinge muß man sich zunächst

ganz klar sein. Das Prinzip der Staatsfürsorge
beruht auf dem Gedanken: Alle für einen, einer

für alle, das Versicherungsprinzip hingegen
auf einem begrenzten Kreis von Personen, der

Mittel aufbringt, um die ihm zustehenden

Leistungen spater einmal empfangen, dic

nicht nur ihm, sondern auch anderen, wirt¬

schaftlich Stärkeren, zugute» kommen.

Ist der einzelne krank oder arbeitslos, so ist

das für ihn wesentlich, für dir Gesamtheit ist

es nicht wichtig. Häufen h die Fälle der

Krankheit und der Arbeitslosigkeit, so wird das

iür das ganze Volk und für den Staat eine

G< fahr.

Wenn nun das gönze Volk aus einer Maß-

ihme einen Nutzen hat, und wenn dazu der

? inz<!r»»* i nschuldig ist an seiner Arb itslosig-
keit infolge unser er verkehl ten Wii ts< hafts-

Es liegt im Wesen der privatkapitalistischen
Wirtschaftsordnung, daß große Kampfe um

Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Regel
auch zt i inem Kampf um die Sozialversicherung
werden, denn im Grunde genommen handelt es

it doch immer um den Kampf zwischen

nschenrechten und Profitrate. Die Denk-
i krift der deutschen Arbeitgeberverbände über

ie Lohnpolitik ist hierfür ein guter Beweis.

In einem solchen Kampfe darf man erwarten,
: "ine Regierung, die doch des Wohl des

nzen Volkes im Auge haben soll, über den

i rteten steht, und man ist geneigt anzu-

n hmen, daß es der Fall war, als vor einigen
Monaten das deutsche Reichsarbeitsministe-
rium in der Tagespresse schrieb:

„Die Sozialversicherung erhält besondere

Aufgaben in einer Zeit, in der die deutsche
N\ irtschaft im allgemeinen nur über die

-Vrbeitskraft verfügt und in der die Wirtschaft«
he Ordnung Huropas bis zu (»inem gewissen

G td< auf dem Vertrauen der deutschen Ai-
.skr« it beruht.

Dir Sozialversicherung hat sich auch schärfer
einzustellen auf die Bekämpfung der Volks-

.nklw iten. In dem Tuberkulösen und Ge~
I b skranken sollen die Sozialversiche-

runj ti er nicht bloß den Kranken sehen,
tnden iuch zugleich den Verbreiter einer

mein« Fährlichen Seuche. Neben d Kran-

\ mub auch das Augenmerk aui die Um-

bung. namentlich auf die Angehörigen, [je¬
den."

Di •

rung erweitert also den Aufgaben-
is cl Krankenversicherung. Sie rechi

h ii großen Widerständen, denn

ibl v> eitel :

..Dio Y« ;sicherten und ihre Arbeitgeber
in c im r Schicksalsverbundenheit. S

1«
_

de feile ihn Aul : ngemein-
tt bewußt bleiben, kann d:<v Soz ilver-



ordnung oder unschuldig ist an seiner Krank¬

heit infolge des Mangels einer wirksamen

öffentlichen Gesundheitspflege oder infolge des

Krieges, dann ist es doch wohl ganz logisch,
daß auch das ganze Volk für die Lasten solcher

Maßnahmen aufzukommen hat.

Nun wird immer gesagt, daß die Staatsfür¬

sorge demoralisier* Mancher wird es wohl

nicht so genau nehmen, wenn er Kosten aus

der eigenen lasche nicht direkt bezahlen mu£,
das ist aber bei der Versicherung schon der

Fall. Trotzdem wird keiner behaupten wollen,

daß in der Regel Versicherte Ueber ein kleineres

Krankengeld ab einen höheren Lohn nehmen

odtr daß sie Arzneien kübelweise trinken, weil

sie sie nicht direkt bezahlen müssen, oder daß

der Rente wegen sich Arbeiter Füße und Hände

abhocken.

Der tiefere Grund in der Abweisung der

Staatsfürsorge liegt wie bei den Steuern und

bei den Zöllen in der Absicht, die Lasten mög¬
lichst auf die breiten Massen abzuwälzen.

Mit diesem Gedanken hatte die Revolution im

Jahre W18 praktisch schon gebrochen durch

die Arbeitslosenfürsorge aus Staatsmitteln« Die

Gegenrevolution macht sich auch hier bemerk¬

bar. Diese Arbeitslosenfüisorge ist bereits um¬

gewandelt worden in der Weise, daß auch die

kranken versicherungspflichtigen Arbeitnehmer

die hälftigen Beiträge aufzubringen haben und

trotzdem keinen Rechtsanspruch auf Leistungen
besitzen, send* rn du se nur empfangen, wenn

sie bedürftig sind.

Der Abbau soll noch weitergehen! Di*'

deutschnationale rrKfeuzzeitung" schrieb am

15. Oktober 1924:

daß zurzeit im Reichsarbeitsministerium
i in Referentenentwurf vorliegt, der den durch

den Krieg und seine Nachwirkungen völlig
überholten und veralteten Bestimmungen der

Reichsversw herungsordnung aui dem Gebiete
der Unfallversicherung d< n gegenwärtigen Ver-
I Itnissen anpassen soll."

Wenn man etwas von „veraltet* n Bestim¬

mungen'4 liest, so möchte man glauben, dafi die

Unfallversicherung künftig vom ersten Tage
des Unfalls im eintritt, das wird aber nicht d"r

Fall werden, denn das ginge zu sehr auf Kosten
der Arbeitgeber, der Betriebsunternehmer. Man

dürfte auch daraui hoffen, daß die typischen
Gewerbekrankheiten nunmehr als Betriebs-
unfälle angesehen werden und daß ferner die

Arbeitnehmer ein Mitwirkungsrecht iu den

Organen der Unfallversicherung erhalten. Der

Entwurf soll aber (twas ganz anderes arr-

streben. Er soll die kleinen Renten bis zu

20 Proz ganz abschaffen und dir Renten bis

zu T3! Proz. durch eine Kapitalzahlung ab-

finden lassen wollen. Der „Kreuzzeitung" geht
dieser Referentenentwurf sogar nicht weit

grnuj Sie will die kleinen Renten bis zu

n Proz. ganz abgeschafft und die Renten
bis zu bi) Proz. mit einer Kapitalzahlung ab¬

runden haben.

>8

Wenn man im Bild sein will darüberr woraut

das hinauslauft, was die „Kreuzzeitung" will,

dann muß man wissen, was die Unfallversiche¬

rung" gegenwärtig leistet. Es gibt z. B. jetzt
beim Verlust eines rechten Zeigefingers 10 bis

13 Proz. auf höchstens 4 Jahre, weil dann an¬

genommen wird, daß Uebung und Gewöhnung

den Verlust des Zeigefingers kaum noch be¬

merkbar machen und 50 Proz. werden dauernd

nur gezahlt beim Verlust der ganzen rechten

Hand oder für ähnliche Fälle.

Das Auftreten der kapitalistischen Kreise hat

jedenfalls das Reichsarbeitsministerium dazu

gebracht, kurz vor der letzten Reichstagswabl
das Folgende zu schreiben:

„Der sozialpolitische Aufwand der Wirt¬
schaft ist ein solcher, den sie nahezu aus¬

schließlich für sich selbst macht. Sie erhält
damit ihren unentbehrlichen Produktionsfaktor,
die menschliche Arbeitskraft. Sie erspart damit

Mehrbeträge an Löhnen, die sie verausgaben
meßte, wenn die sozialpolitischen Vorkehrungen
der Volksgemeinschaft fehlten, wenn der ein¬
zelne Arbeitnehmer sich für den Fall der

Arbeitsunfähigkeit, der Arbeitslosigkeit usw.

restlos durch eigene Vorkehrungen, also durch
Rücklagen aus dem Arbeitseinkommen sichern
müßte. Diese Eigenschaft des sozialpolitischen
Aufwandes der Wirtschaft als einer Hilfe für
sich selbst, die andere und vielleicht größere
Belastungen und tiefgreifende Schädeln zu ver¬

meiden ermöglicht, wird in der öffentlichen Er¬

örterung sehr oft vergessen, und es hat gerade
in der letzten Zeit nicht an Stimmen gefehlt,
welche die soziale Belastung der Wirtschaft
sozusagen als einen von außen ihr auferlegten
Fremdkörper darstellten. Das lenkt natürlich
di»* Erörterung von vornherein in falsche»
Bahnen und muß zu unrichtigen Ergebnissen
führen. Noch schwerwiegender aber und für
dm sozialen Frieden und die wirtschaftliche'

Entwicklung noch verhängnisvoller sind die Irr¬

tümer, div sich hinsichtlich der ziffernmäßigen
Belastung der Wirtschaft durch die- Sozial¬

politik ge rade in Veröffentlichungen de»r letzten
Ze it gefunden haben. Mit eine*r Kritiklosigkeit,
die Erstaunen erregen muß, sind Ziffern be¬

hauptet, verbreitet und geglaubt worden,
welche die Wirklichkeit um t in Mehrfaches

übersteigen und man kann manche der be¬

teiligten Verfasser von dem Vorwurf nicht frei¬

sprechen, daß sie die geringe Mühe nicht ge¬

scheut haben, sich über die wirkliche Belastung
an amtlicher Stelle zu unterrichten. Stitt dessen

sind auf Grund der unrichtigen Zahlen maß¬
lose Angriffe gegen die amtliche» Sozialpolitik
erhoben worden."

Es heißt dann weiter:

„. . . richtig ist, daß in der Krankenversiche¬

rung die Ausgaben 1924 um rund 50 Proz.

höher sein werden, als im Jahre lc>14. Untei
den Leistungen sind gegen früher neu nur die

Familienwochenhilfe und eine ausgedehnte frei¬

willige Familienkrankenpflege. Fast alle- Be¬

triebskrankenkassen und die überwiegende Zahl

deer Ortskrankenkassen gewähren Angehörig *n

de*r Versicherten ärztliche Behandlung.
Eine ernste: und zugleich trübe Erscheinimg

ist allerdings die ungewöhnlich hohe Kranken-



Ziffer der letzten Zeit. Hoch ist daher auch der

Anteil der Arztkosten und dc*s Krankengeldes
an den Ausgaben der Krankenkassen. Bei ein-

Inen Kassen ist die Zahl der Kranken zwei-

> dreimal so hoch wie im Sommer 1923. Epi-
mien als Krankheitsursache kommen nicht in

Frage« Aus der etwaigen Verlängerung der

Arbeitszeit Schlüsse zu ziehen, wäre verfrüht,
( il zuverlässige Zahlen fehlen. Hingegen ist

eine alte Erfahrung, daß sich in der

Krankenziffer nicht nur der Gesundheits-

tstand, sond >rn auch das Auf und Nieder der

Wirtschaft widerspiegelt- Zu allen Zeiten

haben Stillegungen und Betric Lseir.sc hränkun-

gen die Krankenziffer gesteigert; die Arbeite:

nützen die Feierzeit zur Wiederherstellung
ihrer Gesundheit, zur Heilung oder Linderung
chronischer Leiden, um völlig arbeitsfähig zu

in, w nn sie anl ihren Arbeitspostern wieder
zurückkehren können. Ars Angst vor dem Ge¬

spenst der Erwerbslosigkeit suchen Erwerbslose
und Kurzarbeiter den Schutz der Kranken-

tssen auf. So wird bei Einschränkung der

Produktion die Krankenversicherung zur

Krisenversicherung und dies trotz besonderer

Erwerbslosenfürsorge, zumal die* Erwerbslosen¬

fürsorge im Frühjahr vorigen Jahres ein-

geschr inkt wurde/4

Diese Ausführungen dt s Reichsarbeits-

inisteriums decken sich mit metner Abhand¬

lung über: „Der Feldzug gegen die- Sozial-

.ersiehe»!ung" in Nummer 20 des vorigen Jahr¬

gangs dieser Zeitschrift.

Es wird sich nun zeigen müssen, wer sich

durchsetzt, der „Vertrauensmann" Dr. Brauns

oder die Schwerindustrie. Siegt die* letztere,
dann ist die Prognose der Sozialpolitik leicht

gestellt
Geklagt wird jetzt vor allem über die große

Belastung durch die Sozialversicherung. Diese

Belastung wirkt aber ganz verschieden, und

wenn es ans Zahlen geht, wird erfahrungs¬
gemäß immei geklagt. Die Lohn- und Gehalts-

? i höhungen werden auch abgewehrt mit der

Begründung, die Wirtschaft sei unerträglich
hoch belastet durch die Reparationslasten und

die Lasten für die Sozialversicherung. Dabei

fallen die Reparationslasten bis zu den Jahren

1028 29 überhaupt nicht erheblich ins Gewicht

ganz abgesehen davon, daß sie schon durch

die* Handelsverträge auf die Verbraucher ab¬

gewälzt werden — und der Anteil der Wirt¬

schaft an den Lasten der Sozialversicherung

ist, wie beim Lohn, am Warenpreis und am

Gesamtumsatz gemessen, kleiner als in der

Vorkriegszeit. Solche Feststellungen hat auch

der Hauptverband deutscher Krankenkassen ge¬

macht. Seine Ermittlungen führten zu dem Er¬

gebnis, daß Betriebe kleineren, mittleren und

größeren Umfange» für die Kranken-, Inva¬

liden- und Angestelltenversicherung '
m ihres

Gesamtumsatzes autzubringen hatten und daß

diese- Ziffer au» !
Hi stieg, wenn der Aufwand

iür die- Erwerbslosenfürsorge noch mit hinzu-

geree hr et wurde. Für die Arbeitnehmer liegt
<lie Sache direkt umgekehrt. Wenn sie- in d<

Vorkriegszeil bei einem Wochenlohn von

36 Mk. einen Wochenbeitrag von (>ö Pf. be¬

zahlen mußten, dann waren dies '2,00 Proz. des

Lohnes und jetzt sind es natürlich 5,33 Proz.,

wenn der Arbeiter nur das halbe Realein¬

kommen durch die kleineren Löhne, die ge¬

sunkene Kaufkraft des Geldes oder gar durch

Kurzarbeit hat.

Dic* Sozialversicherung, besonders die Kran¬

kenversicherung, kann Beiträge in Höhe der

Vorkriegszeit nicht erheben- Dazu sind ihre

wesentlichsten Ausgaben, Arzthonorare', Kran¬

kenhauskosten usw. zu sehr gestiegen. Auch

sind die Leistungen der Krankenversicherung

gerade mit Rücksicht auf die Kriegsfolgen
v. esentlich erweitert worden. —

Für die Sozialversicherung und -türsorge

kommen verschiedene Gesetze und Verordnun¬

gen in Betrecht, darunter das zweitgrößte
deutsche Gesetzeswerk, die* Reichsversiche-

rungsordnung mit ihren 1805 Paragraphen.
Die» Ge s« t/gebung auf diesem Gebiete wird

sobald i uch nicht stillstehen, und schon in

nächste r Zeit wird sich manches ändern. Der

Reichstag wird sich wahrscheinlich bald mit dir

Verabschiedung eines Gesetzen über die

Arbeitslosenversicherung beschäftigen«

Erwerbslosenfürsorge-.

Am 15. Januar 1925 gab es in Deutschland

noch 5S0 000 zu unterstützende Erwerbslose,

ohne die Familienangehörigen. Die wirkliche*

Zahl der Arbeitslosen ist viel höher, denn nicht

teder Arbeitslose ist krankenversichert und

nicht jeder Versicherte gilt als bedürftig, um

Erwerbslosenunterstützung zu erhalten. Es ist

auch bekannt, daß selbst bei den öffentlichen

Arbeitsnachweisen nicht alle Arbeitslosen ge¬

meldet sind. Im Dezember 1924 wurden beü den

öffentlichen Arbeitsnachweisen noch 1 300 000

Arbeitsuchende gezählt.

Die zurzeit geltende Verordnung über die-

Erwerbslosenfürsorge vom 13. Februar 1021

weicht erheblich ab von der Verordnung vom

13. November IQ 18. Ihr Grundgedanke, dafi

jedem Deutschen die Sicherung des notwen¬

digen Lebensunterhalten gewährleisten wird,

wenn ihm angemessene Arbeit nicht nach-

gewiesen werden kann, ist in Artikel 165 der

Reichsverfassung aufgenommen worden.

Nachdem aber ein Ruhrkampf nicht mehr

geführt wird und deshalb nicht mehr Tariflöhne

und -gehälter als Arbeitslosenunterstützung aus

Staatsmitteln gezahlt werden müssen, ist der

Grundgedanke der Revolutionsverordnung über

die Arbeitslosenfürsorge völlig umgestaltet

worden.

Jetzt ist die Erwerbslosenfürsorge stark e-ine

Versicherung, denn die Beiträge werden je zur

Hälfte von den Arbeitnehmern und Arbeit¬

gebern aufgebracht und das Reich leistet nur

noch in besonderen Notfällen Beihilfen.

Die- Erwerbslosenfürsorge soll jetzt eine

.»:
ci



: egelrechte Versicherung werden. Künftig

sollen die Arbeitnehmer, die infolge unserer

verkehr;, n Wirtschaftsordnung nach ihrer

privatkapitalistischen Ausbeutung arbeitslos

werden, im voraus die Mittel aufgebracht haben

für den Fall ihrer Arbeitslosigkeit.

Das Ziel der jetzigen Erwerbslosenfürsorge

ist, die Arbeitslosigkeit durch Aufnahme von

Arbeit zu beenden.

Es Ist zu unterscheiden zwischen der pro¬

duktiven, der werteschaffenden «md der unter¬

stützenden, der Geld- und Sachleistungen ge¬

währenden Erwerbslosenfürsorge.

Voraussetzung zur Gewährung der Erwerbs¬

losenfürsorge ist, daß der Arbeitnehmer voll

arbeitsfähig ist, d. h. daß er jede Arbeit auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt verrichten kann;

daß er arbeitswillig Ist, also auch außerhalb

¦eines Berufes und Wohnorts Arbeit annimmt;

daß er das Ib. Lebensjahr überschritten hat,

wobei er bis zum 18. Lebensjahr nur dann

unterstützt wird, wenn die Altersgruppe von 10

his IS Jahren voraussichtlich lang arbeitslos

bleibt; daß er „bedürftig" ist, nämlich die Ein¬

nahmen der mit ihm im gleichen Haushalt

lebenden Familienangehörigen zur Deckung

eles notwendigen Lebensunterhalts nicht aus¬

üben, und daß er in den letzten 12 Monaten

vor seiner Erwerbslosigkeit mindestens drei

Monate lang krankenversichert war.

Bei Streiks und Aussperrungen springt die

Erwerbslosenfürsorge überhaupt nicht ein, weil

Streiks und Aussperrungen keine wirtschaft¬

lichen Nachwirkungen de?s Krieges sind. Die

Erwerbslosenfürsorge kann frühestens von der

fünften Woche nach Ende des Streiks oder der

Aussperrung ab in Anspruch genommen

werden.

Die Wartezeit beträgt in der Regel min¬

destens 6 Wochen. Geercnwärtig hat sie die

Mehrzahl der Länder auf 3 Tage abgekürzt.

Die Geld- und Sachleistungen werden nor¬

mal innerhalb 12 Monaten 26 Wochen long ge¬

währt. Bei günstigem Arbeitsmarkt kann diese

Dauer auf 13 Wochen herabgesetzt und bei un¬

günstigem Arbeitsmarkt auf 30 Wochen ver¬

längert werden. Bei außerordentlicher Markt¬

lage kann die Unterstützungsdauer sogar

52 Wochen betragen, und auch diese Dauer ist

tatsächlich schon verschiedentlich überschritten

worden.

Die Zeiten der Notstandsarbeiten werden bis

ZU 13 Wochen auf die Geld- und Sachleistungen

nicht angerechnet. Diese Bestimmung ist dem

$ 1S3 der Reichsversieherungsordnung nach¬

bildet, nach dem Zeiten, in denen nur Kran-

npflege gewährt wird, bis zu 13 Wichen

nicht angerechnet werden, wenn sie in den

Krankengeldbezug fallen.

Die- Organisation der Erwerbslosenfürsorge
hat ihr» Grundlage in den öffentlichen Arbeits¬

rachweisen der Gemeinden. Die sachliche Auf¬

sicht üben die Landesämter oder das Reichs¬

amt für Arbeitsvermittlung aus. Die allgemeine
Aufsicht führt das Reichsarbeitsministerium.

Zuständig ist die Gemeinde, bei der der Er¬

werbslose nicht nur vorübergehend seinen

Wohnsitz hat. Hat er die?sen erst 6 Woechen

inne, dann leistet die letzte Wohnsitzgemeinde
nur 4 Wochen lang Erwerbslosenfürsorge und

tür die weitere Fürsorge hat dann die vorher¬

gehende Wohnsitzgemeinde einzutreten.

Anträge auf Unterstützung werden von dem

Vorsitzenden des Arbeitsnachweises entschie¬

den. Gegen dessen Entscheidung kann inner¬

halb zweier Wochen beim Verwaltungsaus¬
schuß Einspruch erhoben werden. Entscheidet

die^ser im gleichen Sinne wie der Vorsitzende,

dann gibt e?s hiergegen kein Rechtsmittel.

Macht der Verwaltungsausschuß einen Gegen¬

vorschlag, so kann dieser vom Vorsitzenden

angenommen werden, andernfalls entscheidet

über ihn endgültig die oberste Landesbehörde.

Die» produktive Erwerbslosenfürsorge darf

nur einen gemeinnützigen Charakter tragen.

Sie ist eine Pflichtarbeit des Erwerslosen zur

Hebung seiner Notlage. Sie gliedert sich in

die öffentlichen Notstandsarbeiten, die wirt¬

schaftliche Werte schafft, und in die Förderung

von Erwerbsunternehmungen.
Notstandsarbeit ist kein Arbeitsverhältnis,

sondern nur eine Form der Erwerbslosenfür¬

sorge. Es wird kein Lohn gezahlt, weshalb

auch keine Lohnsteuer zu entrichten ist, und es

kommen nur Unterstützungen mit Zuschlägen
und Prämien zur Auszahlung. Diese Unter¬

stützungen fallen weg, wenn ein Erwerbsloser

die Notstandsarbeit verweigert oder sie ab-

sichtlich schlecht macht.

Der Notstandsarbeiter soll vorher mindestens

2 Wochen Geldunterstützung erhalten haben.

Zu den Notstandsarbeiten sollen in erster

Linie Arbeitslose mit längerer Arbeitslosigkeit
und zu auswärtigen Arbeiten sollen vorzugs¬

weise die Jugendlichen genommen werden.

Kurzarbeit liegt vor, wenn weniger als zwei

Drittel von der im Beruf üblichen Zeit ge¬

arbeitet wird.

Kurzarbeiterunterstützung wird ohne Warte¬

zeit gewährt und auch im direkten Anschluß

an die Vollerwerbslosigkeit. Sie kommt nur

bei Lohn- und Gehaltskürzungen in Betracht,

und für sie gelten dieselben Voraussetzungen

wie für die Unterstützung der Vollerwerbs¬

losen.

Die Mittel für den Arbeitsnachweis und die

Erwerbslosenfürsorge bringen auf: die Arbeit¬

geber, die krankenversicherungspflichtigen
Arbeitnehmer, die Gemeinden, die Länder und

das Reich.

Beitragsfrei sind in Land- und Forstwirt¬

schaft Beschäftigte, Hausangestellte und Lehr¬

linge mit einem schriftlichen Lc4irvertrag von

mindestens 2 Jahren bis 6 Monaten vor Ablauf

dieses Lehrvertrags.
Die Beiträge werden vom Verwaltungsaus-
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serhuß de?s öffentlichen Arbeitsnachweises so

bemessen, daß zwei Drittel der G*?samtkosten

gedeckt sind. Sie werden je zur Hälfte von den

Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht
und dürfen höchstens 3 Proz. de?s Grundlohnes

betragen
Der Stolz der Arbeitne»hmervertreter in den

Verwalt ungsausschüssen der Erwerbslosenfür¬

sorge wird nicht darin beistehen dürfen, niedrige

Beiträge festgesetzt zu haben, vielleicht gar

durch eigene Förderung, weil sonst nur die Be¬

dürftigsten der Bedürftigen Erwerbslosenunter¬

stützung erhalten können.

Die Gemeinden haben aus eigenen Mitteln

den Rest der Kosten des Arbeitsnachweises und

ein Neuntel de?s Aufwandes der Erwerbslosen-

fürsorge aufzubringen.

Das Reich und die Länder leisten nur Bei¬

hilfen, wenn ein Bezirk mit außergewöhnlicher

Arbeitslosigkeit den Aufwand für seine Er¬

werbslosenfürsorge nicht aufbringen kann.

Die Pflichtleistungen der Erwerbslosenfür¬

sorge bestehen in 1. Unterstützungen für Er¬

werbslose und Kurzarbeiter einschließlich

Familienzuschlägen, 2. Reise kosten und 3. Zu¬

schlägen und Prämien zur Hauptunterstützung
bei Notstandsarbeiten.

ALs Soll-Leistung kommt die Zahlung der

ganzen Beiträge zur Krankenversicherung in

Betracht.

Kann-Leistungen sind unter anderem Zu¬

schüsse zur Arbeitsausrüstung, Kosten von Um¬

schulungsmaßnahmen und Darlehen und Zu¬

schüsse bei Einstellung von unterstützten Er¬

werbslose n.

Die Erwerbslosenunterstützung darf den je¬

weiligen Höchstsatz nicht übersteigen. Dieser

ist abgestuft nach 3 Wirtschaftsgebieten und

nach den Ortsklassen A bis E. Die Erwerbs-

iosenunterstützung wird für 6 Wochentage be¬

zahlt. Sie höchste, im Wirtschaftsgebiet III

(\\ esten), Ortsklasse A, gegenwärtig gezahlte

Hauptunterstützung betragt für einen Ledigen

über 21 Jahre, t inerlei welchen Geschlechts,

neuerdings wöchentlich 8,70 Mk., für einen Ver¬

heirateten ohne Kind 11,94 Mk., mit Wnem

Kind 14,22 Mk., mit 2 Kindern 16,50 Mk.. mit

3 Kindern 18,78 Mk., mit 4 Kindern 21.00 Mk,

und mit 5 und mehr Kindern 2l,ö0 Mk, Der

Höchst betreg einschließlich der Familienzu-

schläge beträgt nämlich füi dies. Orte

3,60 Mk. täglich, und für den Ehegatten werden

I dich 54 Pf. und tür die Kinder täglich 38 PI.

gezahlt
Als Notstandarbeitsunterstützung wird fe-

währt: 1. die Erwerbslosenunterstützung ein-

schliefilich Familienzuschläge. 2. ein Zuschlag
von 30 Proz. der Hauptunterstützung für

8 Stunden über 24 Stunden und 3. Prämien für

besonders gute Leistungen in Höhe von 5 Proz.

der Hauptunterstützung für je 8 Stunden und

in Höhe von 10 Proz., wenn der Notstands¬

arbeiter in seinem Fach als Facharbeiter be¬

schäftigt wird.

Kurzarbeiterunterstützung wird für den

Unterschied bezahlt zwiserhen dem wirklichen

Arbeitsverdienst einer Woche und dem Voll¬

verdienst der Zweidrittelwoche, und zwar erhält

der Kurzarbeiter für seine eigene Person

40 Proz. und je 10 Proz. für den Ehegatten und

jedes Kind, zusammen aber höchstens zwei

Drittel des Vollverdienstes. Die Berechnung

der Kurzarbeiterunterstützung bei einem Ar¬

beiter mit Frau und 2 Kindern vollzieht sich

nach diesem Beispiel:
Normale Arbeitszeit der ganzen Woche

48 Stunden. Normale Arbeitszeit der Zwei-

drittelwoche 32 Stunden. Wirkliche Arbeits¬

stunden in der Woche 24 Stunden. Somit ge?-

s tzliche Kurzarbeitsstunden 8 Stunden.

Der Kurzarbeiter erhält deshalb:

1. für seine eigene Person 40 Proz. von

8 Stunden gleich 3,2 Stunden, 2. für seine Ehe-

frau 10 Proz. von 8 Stunden gleich 0,8 Stunden,

3. für seine 2 Kinder je 10 Proz. von 8 Stunden

gleich 1,6 Stunden. Summa der zu unter¬

stützenden Kurzarbeitsstunden 5,0 Stunden.

Unfallversicherung.

Die Reichsversieherungsordnung ist bekannt¬

lich mit dem I. Januar 1014 vollständig in Kraft

getreten. Sie ist nur eine Kodifikation der Ge>

setze für die Kranken-, Unfall- und Invaliden¬

versicherung. Der Streit um die Zusammen¬

legung der einzelnen Versichcrumgszweige

tobt noch.

Am wenigsten bekannt ist die Unfallversiche¬

rung. Sie ist eigentlich keine Versicherung der

Arbeitnehmer, sondern eine Haftpflichtver¬
sicherung- für die Unternehmer.

Ihre Aufgaben bestehen darin, Entschädigun¬

gen zu leisten bei durch Betriebsunfälle verur¬

teilten Körperverletzungen und Todesfällen

und ferner in der Verhütung von Unfällen.

Diese letztere Aulgabe ist erfüllt, wenn rechts¬

verbindliche UnfallVerhütungsvorschriften er¬

lassen sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

Personen, sondern nur die im Gesetz auf¬

geführten Betriebe sind versicherungs]iflichtig.
Als solche1 gelten I. Bergwerke, das sind Be-

triebe, in welchen Min- ralien und ähnliche

Stofl unterirdisch bergmännisch gewonnen

w< rden. Salinen, Aufbereitungsanstalten, Stein-

bräche, Gräbereien; 2. Fabi .,
worunter zu

verstehen sind Betriebe mit mindestens 10 Ar-

itern oder solche, die explodierende Gegen-

inde erzeugen oder verarbeiten oder solche,

die mit elektrischer oder mit tierischer oder

mit Dampfkraft arbeiten, Werften, Hütten¬

werke usw. usw.

Versichert sind alle im unfattversicherungs-
lichti Betrieb beschäftigten Arbeiter, Ge¬

hilfen, Ges n, Lehrlinge, Betriebsbeamten,

Werkmeister, I echnik« ur.d kaufmännischen

Angestellten ohne Höchstv« rsicherungsgrenze.
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Hin Unfall ist ein plötzliches in einem kurzen

Zeitraum eingetretenes Ereignis, z. B. eine-

Augenverletzung, e-in Knochenbruch. Auch ein

Lung« nWuten als Foi^e schweren Hebens kann

ein Uniall -ein. Das Augenzittern der Berg¬

leute, die Bleikrankheiten der Maler, die Lun¬

genkrankheiten der Ste inhauer und Tabak-

arbe-iter gelten nicht als Betriebsunfall, sondern

si.- sind als Gewerbekrankheiten anzusehen.

Hot dei Betrieb, z. B. bei einem Leistenbruch,

nur entfernt mitgewirkt, dann lie^gt ebenfalls

ke-in Be-trie*bsun!all vor.

Fin Betrie-bsuntall lie»gt vor, wenn eine Person

einer Gelahr erlegen ist, der sie während ihrer

Tätigkeit im Betrieb ausgesetzt war. Der Be?~

griff: ,,im Betrieb* ist nicht zu eng auszulegen.

Zunächst sind hierunter selbstverständlich die

wirklichen Betriebsräume» zu verstehen. Die

Betriebswege eines Werkes gelten auch als:

im Betrieb. Sogar drr Weg zu und von der

Arbeitsstätte' zahlt als: „im Betrieb" immer in

den Pullen, in welchen eine Arbeitskraft de*s Be-

triebes eine Tätigkeit für den Betrieb noch mit

ausgeführt hat. Auch der Gefahrenbereich des

Betriebes gilt als: ,,im Betrieb". Wird ein schon

kilometerweit von dr\ Betriebsstätte heim¬

kehrender Arbeiter bei einer großen Explosion

in seinem Betrieb, z. B. Oppau vor ein paar

Jahren, durch fort geschleuderte' Explosions¬
stücke verletzt oder getötet, so ist ein Betriebs¬

unfall anzunehmen.

Anspruch an die- Uniallversicherung entsteht

in der Regel ab drr 14. Woche nach dem Be¬

ti ie-bsun!all. Bis dahin hat die* Krankenkasse»,

oder »aus drr Verletzte nicht krankenversichert

ist, der Arbeitgeber einzutreten.

Pin erhöhtes Krankengeld, den sogenannten

Unfallzuschuf», erhält dei Verletzte» ab 5. Woche-.

soweit die gewerbliche und die Se-eunfallvcr-

sicherung in Betracht kommen. Es beträgt zwei

Drittel des Grundlohns. Ist dieser ö Mk. hoch,
dann hat ehr Unfallverletzte als „Unfallzuschuß"
zu drrn Regel-Krankengeld von 3 Mk. den

Betrag von 1 Mk., irn ganzen also 4 Mk. als

rrhöhtes Krankengeld zu erhalten. Auf das

Regel-Hausgeld wird er noch 50 Pf. erhalten

müssen, so daß er im ganzen als erhöhtes Haus¬

geld 2 Mk. erhält, und wenn die* Satzung ein

sogenanntes ..Taschengeld von ein Fünftel des

Regel-Hausgeldes vorsieht, so erhalt er zu

diesem 10 Pi., im ganzen also 40 Pf. als er¬

höhtes J'asc h nge-lel.

Die Leistungen der Unfallversicherung be¬

stehen in Renten bei Körperverletzungen und

i itungen durch die Betriebstätigkeit neben der

Ki nbehandlung und dem Sterbegeld

Unter Krankenbehandlung ist zu verstehen:

rztliche Behandlung, die nui von Aerzten

dei Berufsgenossenschaft, näht vom Verletzter

freigew ten Aerzten durchgeführt wird, sowie

Versorj mg mit Arzneien, Heilmitteln und

Hilfsmitteln, wie Krücken, Stützapparate und

dergleichen.
An Stelle der Krankenbekhandlung kann Heil-

anstaltspflege treten. Wird sie gewährt, dann

erhalten die Angehörigen eine Rente in der

Höhe, als wenn ein Betriebsunfall durch Tötung

vorläge.
Bei Körperverletzungen durch Betriebsunfall

werden die Renten in der Regel ab 4. Woche

gewährt. Zunächst wird eine ,,vorläufige" Rente

festgesetzt, die in den ersten zwei Jahren ab¬

änderungsfähig ist. Vor Ablauf der ersten zwei

Jahre muß die Dauerrente festgesetzt werden.

Sie ist nur abänderungsfähig von Jahr zu Jahr.

Die Höhe der Rente richtet sich nach dem

Jahresarbeitsverdienst, wobei der Betrag bis

1800 Mk. ganz und das Mehr nur zu einem

Drittel zugrunde gelegt wird, und außerdem

nach der Beeinträchtigung an Erwerbsfähigkeit.

Ist der Verletzte in einer Heilanstalt, dann

erhalten seine Angehörigen (Ehegatte und jedes
Kind bis zu 15 Jahren) eine Rente, und zwar je

ein Fünftel, zusammen höchstens drei Fünftel

des Jahre^sarbeitsverdienstes.

Vollrente kommt nur bei völliger Erwerbs¬

unfähigkeit in Betracht. Sie beträgt zwei Drittel

des Arbeitsverdienstes.

Völlig erwerbslos ist, wer irgendeine Arbeit

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ver¬

richten kann.

Die Teilrente wird in Prozenten festgesetzt,

entsprechend der Einbuße ein Erwerbsfähigkeil.

Eine* Hilflosenrente erhält auf die Dauer

seiner Hilfslosigkeit und höchstens bis zum

vollen Jahresarbeitsverdienst der Verletzte,

welcher ohne fremde Wartung und Pflege nicht

bestehen kann.

Bei Tötung erhalten die Hinterbliebenen

(Witwen und Kinder bis zu 15 Jahren) eine

Rente von je einem Fünftel, höchstens zu¬

sammen drei Fünftel des Jahresarbeitsver¬

dienstes.

Im Falle der Bedürftigkeit werden Renten

auch an Eltern, Großeltern und Enkel, die der

Verletzte oder Verstorbene ganz oder über¬

wiegend unterhalten hat, bezahlt.

Außerdem werden gegenwärtig noch Renten-

Zulagen gewährt als Ausgleich für die Unzu¬

länglichkeit des der Berechnung der Renten

zugrunde» gelegten angenommenen niedrigen
Jahresarbeitsverdieenstes.
Das Sterbegeld bei Tötung beträgt ein Fünf-

zehntel de-s Jahresarbeitsverdienstes und min-

d< stens 50 Mk. Es wird de m ausgezahlt, der

das Begräbnis besorgt hat. Ein Ueberschuß

kommt an die Hinterbliebenem (Ehegatte,

Kinder, Ehern und Geschwister) zur Auszah¬

lung, die» mit dem Verstorbenen in häuslicher

Gemeinschaft gel< ht haben.

Bei Renten bis e-in Fünftel de-r Vollrente kann

Kapitalabfindung eintreten. Ihre- Höhe

richtet sich nach dem Alter des Verletzten

und mich c:< Zeit seit Eintritt des LInfalls.
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Träger der Unfallversicherung sind die vom

Reichsrat als Zwangseinrichtung für das ganze»

Reich oder für feile des Reichs geschaffenen

Berufsgenossenschaften. Sie sind Selbstverwal¬

tungskörper der Betriebsunternc»h_mer. Die Ar¬

beitnehmer haben in den Organen der Berufs-

genossenschaften (Vorstand- und Genossen¬

schaftsversammlung) keine Vertretung. Sie

können aber ihre Rechte» und Interessen wahr¬

nehmen hinsichtlich der Unfallverhütung und

bei der Feststellung und Beratung der Unfälle

im Einzelfalle.

In Deutschland gibt es 112 Berufsgenossen¬

schaften, zu denen rund 5,ö Millionen unfall-

versicherungspflichtige Betriebe mit rund 27

Millionen Beschäftigter! gehören.

Die Mittel zur Unfallversicherung bringen nur

die Arbeitgeber auf, und zwar in Form von

Beiträgen, die umgelegt werden und die» er¬

rechnet sind auf Grund des gezahlten Ent¬

gelts und nach Gefahrenklassen.

Liegt ein Betriebsunfall mit Tötung vor, oder

ein Unfall, mit de»m eine völlige und teilweise

Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen
verbunden istf so ist der Betriebsunternehmer

verpflichtet, binnen drei Tagen den Unfall der

Berufsgenossenschaft und der Polizeibehörde

anzuzeigen. Die letztere untersucht den Fall

und gibt ihre Feststellungen an die Berufs-

egenossenschaft weiter. Nachdem diese ergän¬

zende Feststellungen gemacht hat, gibt sie

innerhalb dreier Monate einen Bescheid, ob eine

Rente gewährt wird und wie hoch diese ist.

Als rechtsprechende Instanzen kommen für

die Berufung die Oberversicherungsämter und

als weitere Instanz das Reichsversicherungsamt

in Betracht.

Dienstordnung und Betriebsrat in der Sozialversicherung.
Von Regierungsdirektor Dr. R u

Dem
Schöße der Zeit e»ntringt sich ein neue»s

Arbeitsrecht, das dem in Artikel 165 der

RHchsverfassung verheißenen Rechte der Ar-

heiter und Angestellten, gleichberechtigt in

Gemeinschaft mit den Unte»rnehmc»rn an der

Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

mitzuwirken, zur Durchführung verhelfen will.

Diesem Zwecke dient neben verschiedenen

Einzelgesetzen und Verordnunge»n hauptsäch-
lich das Betriebsrätegesetz, de»ssen Einfluß aui

die noch im alten Obrie^keitsstaat erlassenen

Gesetze vom Gesetzgeber jedoch nicht so klar

und einwandfrei abgegrenzt ist, wie e»s zur

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erwünscht wäre. Es kommt daher nicht selten

vor, daß die einschlägigen älteren und neueren

Bestimmungen von den verschiedenen recht¬

rechenden Stellen genz abweichend bewertet

v, »iden, was zu einer bedauerlichen Rechts¬

sicherheit führt. So stehen sich auch in der

I ig«
p

ob und inwieweit beim Erlaß von

Dienstordnungen im Rahmen der Reichsver¬

sie herungsordnung die Betriebsräte mitzu¬

wirken haben, die Entscheidungen hoher und

hster Gerichtshöfe und Verwaltungsbehör¬
de! schrofl gegenüber, wie dies besonders

schari in der grundsätzlichen Entscheidung des

dritten Beschlufisenats des Reichsversicherungs-
ts vom II. Juni 1924 (Amtl. Nachr. 1924

Z. 1175 S. 185) und in dem Urteil des Kammer-

.
richts vom IL Oktober 1924 (abgedruckt in

Nr. 23 des Jahrganges 1924 dieser Zeitschrift

S. III) zum Ausdruck kommt. Betrachten wii

mächst einmal ohne jede Bewertung der an-

hrten Gl ide, kurz Anlaß und Inhalt beider

tserheidungen und lassen wir dabei derjenis
s R i ichs ve r si < h e r u n g s ._ ml >» als ¦1* i

'

ren den V itt.

Vorstand ein< Berufsgei os itt

dolf Hassenstein, Stettin.

hatte gegen eine»n technischen Aufsichtsbe»amten

auf Grunel der Dienstordnung wegen eines

Dienstvergehens eine Geldstrafe verhängt. Der

Betroffene» hatte hiergegen beim Reichsver¬

sicherungsamt Beschwerde erhoben und in

erster Reihe geltend gemacht, daß seine Be»-

strafung durch den Genossenschaftsvorstand

unwirksam sei, da der Betriebsrat hierbei nicht

mitgewirkt habe. Ohne sich auf die Frage, ob

im vorliegenden Einzelfall der Betriebsrat bei

der Verhängung der Strafe mitzuwirken hatte,

einzulassen, hat das Reichsve»rsicherungsamt

den Ausgangspunkt der auf *än Rechtsgut¬

achten des Professors Dr. Kaskel gestützten Be¬

schwerde für unzutreffend erklärt, daß nämlich

die Dienstordnung für die Angestellten einer

Berufsgenossenschaft nicht von der Genossen¬

schaftsversammlung allein aufzustellen, sondern

mit der Betriebsvertretung zu vereinboren sei.

Zur Begründung gibt das Reichsversicherungs¬

amt an, daß die Dienstordnungen der Berufs¬

genossenschaften nicht unter den Begriff der

Dienstvorschriften des S 78 Zitier 2 des Be»-

triebsrätegesetzeps Helen; unter Die»nstVor¬

schriften seien vielmehr nur solche Anordnun¬

gen zu verstehen, die den Arbeitsordnungen

gleichartige» Vorschriften enthielten. Die nach

$ 690 der Reichsversieherungsordnung aufzu¬

stellende Dienstordnung umfasse dagegen Hie»

R< gelunq der allgemeinen Anstellungsbedin¬

gungen und ehr Rechtsverhältnisse der An¬

gestellten, sei also etwas wesentlich ander

f ernei könne die Mitwirkung der Betriebsräte

die Anhörung der einzelnen Angestellten, wie

in § 700 Abs. 1 der Reichsversieherungs¬

ordnung vorgesehen sei, nicht ersetzen; außer¬

dem fielen nicht alle Angestellten der Beruis-

nossenschaften unter des Betriebsräte! tz,

h gebe e?s für Berufsgenossenschafter, üe
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in Sektionen eingeteilt seien, keinen Gesamt-

beetriebsrat. Endlich würde eine Anrufung des

Schlichtungsausschusses das Verfahren uner¬

wünscht verzogern. Auf die Dienstordnungen

der Berutsgencsscnschaften feinden daher ledig¬
lich die Vorschriften der Reichsversieherungs¬

ordnung, nicht die des Betriebsrätegesetze»s An¬

wendung.

Einen wesentlich andere n Standpunkt nimmt

das Urteil des Kammergerichts ein. Hier

hatte ein Angestellter einer Berufsgenossen¬

schaft, der vom Verbandsvorsitzenden mit

einem schriftlichen Verweis bestraft worden

war, nachdem das Reichsversicherungsamt ein

Einschreiten im Aufsichtswege abgelehnt hatte,

beim Landgericht Klage erhoben und beantragt,

festzustellen,, daß der Strafbescheid rechtlich

unwirksam sei und daß die Berufsgenossen¬

schaft nicht berechtigt sei, dem Kläger ohne

Mitwirkung des Betriebsrats einen Verweis zu

erteilen. Das Landgericht hatte der Klage statt¬

gegeben, das Kammergericht dagegen hat auf

Berufung der Beklagten das Urteil autgehoben
und die Klage abge wiesen mit dei Bc»gründunej,

daß nach $ 13 des Gerichtsverfassungsgesctzes

drr Rechtsweg unzulässig sei, da gemäß $ 705

der ReichsveiSicherungsordnung- Verwaltungs¬

behörde und Verwaltungsgericht zu ent¬

scheiden hätten. Um dem vom Kläger er¬

hobenen Einwände zu begegnen, daß es sich

hier nicht um die der Zuständigkeit der Ver¬

waltungsbehörden unterliegende Frage handele,
ob eine» Strafe gerechtfertigt sei und der Ver¬

weis eine angemessene Sühne- darstelle, son¬

dern darum, daß eine* Strafe in Wahrheit gar

nierht verhängt sei, weil die Erklärung des Vor¬

standet nichtig sei, und daß der nur scheinbar

Bestralte d'v sen Tatbestand festgestellt seht n

wolle, hat das Kammergericht In eingehender
Würdigung der Gründe* des Landgerichts auch

*ur Frage der Mitwirkung des Betriebsrats

Stellung genommen, eine Stellungnahme, die

allein schon durch das Gewicht der Gründe für

die» künftige Ausgestaltung des Arbeitsrechts,

soweit diese- sich auf Auslegung der vorhan¬

denen Pestimmungen durch Gerichte und Ver¬

waltungsbehörden stutzt, nicht ohne Einfluß

bleilnn kann. Dabei nimmt des Kammer¬

gericht in scharfem Gegensatz zum Reichs¬

versicherungsamt an, daß zu den Dienstvor¬

schriften im Sinne de»s Betriebsrätegesetzes, die

nae h § BO Absatz 2 dieses Gesetzes zwischen

Arbeitgeber und Arbeiter- oder Angestelltenritt
vereinbart werden müßten, auch die Dienst¬

ordnungen der Berufsgenossenschaften zu rech¬

nen seien; ebenso sei die* Mitwirkung d* r Be¬

triebsvertretung bei Verhängung von Strafen

erforderlich, die» in einer Dienstordnung an¬

gedroht werden, zu deren Schaffung die Mit¬

wirkung ine r Betriebsveitretung erforderlich

war. Dies bezieht sich aber nach ausdrück¬

licher Peststellung des Gerichts nicht auf die

bereits bestehenden Dienstordnungen, da es

nicht Absicht des Gesetzgebers gewesen sein

könne, mit seiner neuen Regelung der Straf¬

festsetzung unmittelbar in die bestehenden

Dienstordnungen einzugreifen. Wenn danach

das Kammergericht auch zu dem Endergebnis

gelangt, daß nach dem jetzigen Rechtszustand

e in Verweis, den der Vorstandsvorsitzende der

Berufsgenossenschaft ohne Zuziehung des Be¬

triebsrats erteilt und den der Vorstand be¬

stätigt hat, keinesfalls als ein unter allen Um¬

ständen unmöglicher und darum unbedingt

nichtiger behördlicher Akt angesehen werden

dürfe, und daß ein solcher Rechtsstreit daher

nicht als bürgerliche Rechtsstreitigkeit vor den

ordentlichen Gerichten zum Austrag gebra«cht
werden könne, so wird doch die nebenher¬

gehende Auslegung und Anwendung der Be¬

stimmungen des Be*triebsrüteg*?setzes bei den

Verwaltungsbehörden die ernsteste Beachtung
finden müssen, insbesondere bei Beurteilung der

Dienstordnungen für die Krankenkassen, hin¬

sichtlich deren auch das Reichsversicherungs¬

amt noch nicht das letzte Wort gesprochen hat,

de»nn die mitgeteilte Entscheidung betrifft nur

die Angestellten der Berufsgenossenschafte»n

und zieht zur Begründung eine Anzahl Um¬

stände heran, die nur auf diese Ange»steIIten,
nicht aber auf die Angestellten der Kranken¬

kassen zutreffen.

Aber auch die Angestellten der Berufs-

genossenschaften haben noch Rechtsbehelfe, die

vielleicht zu einer Aenderung der Auffassung

des Reichsversicherungsamts führen; ihre Be¬

triebsräte können nämlich, wenn eine Aende¬

rung der Dienstordnungen geplant
'

wird,

worüber die Angestellten ja zu hören sind, na«rh

£ 75 des Betriebsrätegesetzes die zuständigen
Schlicht ungsausschüss* anrufen, deren Ent¬

scheidung für die Parteien bindend ist. Die

Schlichtungsausschüsse sind dabei ihrerseits

euch nicht etwa an die Entscheidung des Vor¬

läufigen Reichswirtschaftsrats vom 24. Juli 1923

gebunden, die sich auf den Standpunkt des

Re ichsversicherungsamts stellt, sie haben viel¬

mehr über ihre Zuständigkeil selbst zu befinden

(vgl. Flatow Anm. ö zu § (>3 des Betriebsräte¬

gesetzes), und es ist keineswegs ausgeschlossen,
daß sie der im Bescheid des Reichsarbeits¬

ministers vom 26. März 1920 (Reichsarbeits¬
blatt 1921 S. 295) vertretenen Aulfassung zu¬

neigen, wonach das Betriebsrätegesetz an den

gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeits¬

ordnung, Dienstordnung usw. insoweit etwas

geändert hat, als überall an die Stelle des ein¬

seitigen Erlasses des Arb* itgebers eüe Verstän¬

digung /wischen Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern und gegebenenfalls die» Entscheidung

des Schlichtungsausschüsse s tritt, wobei im

übrigen das in der Sozialversicherung vor-

g< s heme Genehmigungsrecht unberührt bleibt.

Es würde danach der vom Reichsversicherungs¬
amt ohne überzeugende Begründung als un¬

tunlich bezeichnete Zustand Rechtens sein, daß
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neue Dienstordnungen oder Abtänderungen edter

zwischen dem Vorstande der Berufsgenossen¬
schaft oder der Krankenkasse und dem zu¬

ständigen Betriebsrat vereinbart werden müßten,

nötigenfalls unter Anrufung des Schlichtungs-

ausschuss«3s, und dann erst der Aufsichts¬

behörde zur Genehmigung vorzulegen wären,

wobei, soweit es sich um Krankenkassen handelt,

das Oberversicherungsarnt die Genehmigung

nur aus einem „wichtigen Grunde" versagen

darf. Daß dieses, offenbar auch vom Kammer¬

gericht als den Gesetzen entsprechend an¬

gesehene Verfahren zuweilen verzögernd wirken

könnte, darf nicht zu einer anderen Beurteilung
der Rechtslage führen. Wünschenswert wäre

allerdings, dafi der Gesetzgeber «die^se Frage bei

nächster Geldeinheit zweifelsfrei klärte, damit

die Versicherungsämter und Oberversiche¬

rungsämter, die nach § 358 der Reichsversiche*

rungsordnung über Streitigkeiten aus dem

Dienstverhältnisse der Keassenangestellten zu

entscheiden hftben, wissen, ob und inwieweit <iie

einzelnen Bestimmungen der maßgebend«
Dienstordnung rechtsgültig zustande gekommen
sind; bis dahin wird ein Oberversicherungsarnt,
das sonst endgültig zu entscheiden hätte, nach

§ 1799 der Reichsversieherungsordnung eine

solche Sache an das Reichsversicherungsamt

abgeben müsse^n.

Verwaltung.
Zweite Verordnung über Beiträge in der Un¬

fallversicherung. (Vom 10. Februar 1925. Reichs¬

gesetzblatt 1925, Teil I, Seite 13.)
Der Reichsarbeitsminister hat auf Grund des

I 1 des Gesetzes über Notmaßnahmen in der

Unfallversicherung vom 8. Oktober 1923

(Reichs gesetzblatt I S. 935) verordnet:

§ 1. Der Vorstand einer Berufsgenossen¬
schaft kann bestimmen, daß die Aufwendungen
des Jahres 1924 abweichend von den Vor¬

schriften der Reierhsversicherungsordnung, von

der auf Grund des § 1037 der Reichsversiehe¬

rungsordnung getroffenen landesgesetzlichen
Regelung und von den Satzungsbestimmungen
umgelegt werden.

§ 2. Zu Maßnahmen nach § 1 bedarf der

Vorstand der Zustimmung des Ausschusses zur

Vertretung der Genossenschaftsversammlung

gegenüber dem Vorstand oder, falls ein solcher

Ausschuß nicht besteht, des Ausschusses der

Genossenschaftsversammlung zur Prüfung der

Jahresrechnung. Schriftliche Abstimmung ist

zul?issig.

Der Beschluß des Vorstandes bedarf ferner

der Genehmigung des Reichsversicherungs¬
amts (Landesversicherungsamts).
Von der Einholung der Zustimmung der im

Abs. 1 bezeichneten Ausschüsse kann mit Ge¬

nehmigung des Reichsversicherungsamts (Lan¬
desversicherungsamts) abgesehen werden.

Ist keiner der im Abs. 1 bezeichneten Aus¬

schüsse vorhanden, so genügt die Genehmigimg
des Reichsversicherungsamts (Le^ndesversiche-
rungsamts).
§ 3. Die näheren Bestimmungen zur Durch¬

führung der gemäß § 1 beschlossenen Maß¬

nahmen trifft der Vorstand Er bestimmt ins¬

besondere die Unterlagen, welche die Mitglieder
tür die Berechnung der Beiträge beizubringen

haben, und die Frist für die Beibringung. Bei

Vcrsärmung der Frist kann der Vorstand die

Unterlagen durch Schätzung bestimmen.

§ 4. Der Vorstand einer Berufsgenossen¬
schaft kann die Ergänzung der Rücklage durch

Zuschi sse zu den Beiträgen für das Jahr 1(*24

abweichend von den Vorschriften der Reichs¬

versieherungsordnung vornehmen oder von der

Ergän7ung absehen.

§ 5. Das Reichsversicherungsamt kann Näheres

zur Durchführung dieser Verordnung bestimmen.

Tagung des Vorstandes des Reiehsknapp¬
schaftsverein^ Am 25. Februar tagte der Vor-

stand des Reichsknappschaftsvereins und seine

Ausschüsse. Aus den umfangreichen Verhand¬

lungen sind folgende Dinge von Wichtigkeit:
Der Abs. 3 Artikel 29 des Einführungs¬

gesetzes zum Reichsknappschaftsgesetz (EG.
zum RKG.) handelt von der Anrechnung von

Dienstjahren beim Uebertritt von einem Knapp¬
schaftsverein zum anderen in der zurückliegen¬
den Zeit. Der Vorstand hat einer von Herrn

Oberbergrat Hense ausgearbeiteten Auslegung
dieses Absatzes zugestimmt, die den Kreis der

Versicherten, deren Rechte wieder aufleben

sollen, klarer umgrenzt. Unter gewissen Vor¬

aussetzungen fallen jetzt auch im selben Ver¬

ein verlorengegangene Anwartschaften hin¬

unter.

Die Errichtung der im Tarifvertrage für

die Knappschaftsangestellten
*

vorgesehenen
Schiedsstellen ist beschlossen worden. Es sollen

acht Schiedsgerichte und ein Oberschieeds-

gericht in Berlin errichtet werden. Die Bee-

nennung der Beisitzer hat von den Bezirks¬

vereinen in nächster Zeit zu erfolgen. Weiter

ist beschlossen worden, einen Normaldienst¬

vertrag für die von den Arbeitnehmern in die

einzelnen Bezirksvereine entsandten Vertrau¬

ensmänner auszuarbeiten.

Der wichtigste im Vorstand gefaßte Beschluß

betrifft jedoch die Umlage.
In der am 17. Dezember 1924 stattgefundenen

Hauptversammlung des Reichsknappschafts¬
vereins (RKV.) wrurde dem Vorstand die bish«

der Hauptversammlung zugewiesene Aufgeabe
übertragen, die Teuerungszulage ganz oder teil¬

weise auf sämtliche Bezirksvereine umzulegen.
Bereits seit einigen Monaten beschäftigt sich

nun die zuständige Kommission des Vorstandes

mit dieser Aufgabe. Die Belastung der Pen¬

sionskasse des Reichsknappschaftsvereins er-

fedgt einmal durch die Renten, die bis zum

31. Dezember 1923 bereits bewilligt wurden

und die man als alte Last bezeichnet, ferner

durch jene Renten, die nach diesem Zeitraum

bewiiligt werden, die sogenannten neuen Lasten.

Zwischen neuen und alten Lasten besteht noch

der Unterschied, daß in den neuen Lasten dic

sogenannten Altersrenten enthalten sind, die

man bis zum 31. Dezember 1923 nicht gekannt
hat.
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I>4 Bezü ks\< a ine wart n nun pro-

tual ganz verschieden belastet, weil Bezirke

mit s« ss. nein Bergarbeiterstand er¬

heblich mehr Rentenbeziehei (Invaliden, Wit-

n und Waisen) zu versorgen hatten als V« r-

i i; . in den Gebieten, in denen der Bergb
• ist in den letzten Jahizehnten entstanden ist.

Fernei sind die Reviere bei gleicher Last duich-

aus nicht immei gleich kapitalstark. Bezirke,

in d' dne Hauerlöhne gezahlt v » rd<

prozentual dahei viel st.uk' heran-

ande i

Es e>d\ nur., von den Bezirksvereinen di*'

ligen Unterlugen füi die- Verhandlungen

einzuhole Unterlagen, di« sieh infolge ei,:

/ - mmcnlei g von zirka 70 Einzelvereinen

in lö Bezirkski tppschaftsvereint <¦ . nur

schätzungsweis beeschaffen li< n. Die- nach¬

stehe le Aufstellung gibt ein ungefähr« Bild

dei vorhandenen Invaliden, Witwen und Wui-

S. pte mix .
1924:

Invali«-< Witwen Waisen

Wuiro I i;. 12,2 13,1
Nicderrhein . . . 6,*31 7,0 9,3
Brühl 1.7* • -).» o,'*

Ruhr 14,84 10,; 13,0

Siefferland .... 2$,4n 17,8 24,7

Giemen 23.42 .oj I5r8
Hannov. r .... 13,77 1". I 13^6
Halb. .st. Jt . . . 21.<>. 19,1 11,1

•nsMd .... 22,99 27,3 '',$

lliuii:.L'«n ....
52 5,9 10,7

Hai!, 1,41 7,1 7.1

Brandenburg . . 3,7 5,3 5,3
Nicderschlesien . . 7,7 J 12,4 11,8
Oberschiesie] . . 12,3 !n,*s in,.

Sachsen .... 14,5 19,3 10,1
Bayern 5,6 '\5 5,2

Durchschnitt 1 _,2 12,1 12,1

Y« rt.iit man di«>sr Belastung prozentual aui

di«- im Bezirke geltend« n Hauerlöhne, so ergibt
si< h folgendes Bild:

hianM im Knappirhafl Mk BeiirksCProi

Wurm 147.50 110

Niederrhein .... 162, 2,2
Brühl 140, 2,u

Ruh 162, S,S

Stegerlond 106,25 15,8
Gießen 85, 17,8
Hannovei 102,50 0,1
Halberstadl .... 100, IV
Mansfeld 105, 15,7
rhüringen .... 120, '2,8
Math» 117,50 2,7
Brandenburg .... 100, 1,2
Niederschlesien . . . CK\ (\l

Obersi hlesien . . . 135, <\0

Sachsen 112,50 10,4
Bayern 117. 5,6
Aus dei vorstehenden Aufstellung ergibt sich.

daü eine gleichmäßige Uml-egung der Lasten

aui sämtlierhe MitgKedei eine ganze Reihe von

Bezii ksven inen, die bishe i niedrigere Beitrüge
erheben, sehr stark belasten würde. Eine weitere

Schwierige it bringt dei Altersparagraph mit

sieh. Die Bewilligungen dei Altersrente sind

infolge dei Auslegung des Begriffs „wesentliche
bergmännische Arbeit*' in den verschiedenen

Kreis* •/ verschieden. Wahrend im

Bochum* Knappschaft*^ «rein be : e its über

20000 Altersinvaliden ihre» Rente» bewilligt er¬

halten haben, zählen die übrigen Vereine i

samme-n nur etwa 5tHK>, wovon einzelne- V.

eine» soynr w< niger als 10 Altersinvaliden habe

Von den Arbeitnehmern die se: wenig b' lastet

Bezirke zu verlangen, tür die- Altersrente in den

anderen Bezirken aufzukommen, stieb im

Augenblick auf grobe Schwierigkeiten. Es \

i.ieht etwa jede Gruppe Arbeitgeber und

Aibe itnehme i geschlossen datür oder d. -

gegen, sondern eh i Widerstand richtete sie!,

danach, ob ein Vraii\ seine Beitrage erhöhen

mußte od. ; ermäßigen könnt«, Wer durch die

Umlage etwas erhielt, war dafür, wer bezahlen

sollte, dagegen. i:s muß jedoech anerkannt wer¬

den, dafi s;<.h ehr Widerstand __,*<-?:• die Um¬

lage nur ins >wt it zi igt«
,
als man »s ablehnte

,

ehe g«esamten Lasten vollkomme n gleichmäßig
umzulegen; man war abei wohl bereit, die am

meisten belasteten Vix< ine zu entlasten.

sind dies» wie aus de: vorstehenden Aufstellung

hervorgeht, die Bezitksve reine Siegerland,
Gießen, Halbe ist..dt, Mansfeld, die ihre hast

schon bisher nicht mehr tragen konnten und

eiie sehen die: Mille des Reichsknappschaftsvcr-
? ins in Anspruch genommen haben. Mai» h I

sich daher in der Yorstandssit/ung dahin ;: -

einigt, dafi einmal die diesen vier Vereinen

gewahrten Vorschüsse umgelegt werden und

innerhalb sechs Monaten aufgebiaeht weiden

sollen, weiter, daß /war jeder Verein in dei

Zukunft se ine- eigene Last tragen soll, dafi ? s

i« doch dem Vermögensausschufi überlasse n

bleiben soll, unter Be»rücksichtigung eier wirt¬

schaftlichen Lage der einzelnen Bezirksvereine,
elei Beitragszahlung und aller sonstige :\ Neben-

umstundc» die» Umlage für die» alte Last so fest¬

zusetzen, dali die hoch belasteten Vereine» ent¬

lastet werden.

Mit diese»m Beschluli ist ein wichtigem Schritt

aul dein Wege zur tatsächlichen Einführung
der Reichsknappschnft e^etan worden. Ob und

inwieweit Modilikatione»n die*se»s Beschlusses tin

ehe» Angeste»lltc»n notwendig werden, wird sich

erst sagen lassen, nachdem die tür die Be¬

urteilung notwendigen Unterlagen vorliegen,
G. W.

Zweifelslnige*-n aul dem Gebiete der Wochen-

hilfe. Vie*r Fragen sind es be»sonde»rs, die be i

den Angestellten noch immer Zweifel ver¬

ursachen. Es dürfte* daher angebracht sei:.,

elie se* Fragen allgemein zu be»nntwort**n.

1. Es wird oft die» Ansicht vertreten, dab von

der Vi rsicherungsze'it von zehn Monaten, du

nach $ 105a der RVO. für die» \XV>chne»rin selbst

und nach $ 205a für dm Ve»rsic herte»n in den

letzten zwei Jahren vor der Niederkunft nach¬

gewiesen wenden muß, unbedingt vier Monate

in dein vorletzte a Jahre» vor der Lntbindung

liegen müsse»n. Das ist nicht de»r Fall, es isi

vielmehr gleichgültig, ob die zehn Monate im

le tzten Jährt» vor der Entbindung voll e»rfülh

sind e^der e>b ein ["eil davon im Vorjahre» liegt.
Ist /. B. dei Tag de r Entbindung der 20. De¬

zember 1924 und die» Ve»rsichc»rung hat voi i

15, Januar bis 25. Dezember 1024, also un¬

unterbrochen über eil Monate» ge»de.ueirt, so ist

der Anspruch genau so erfüllt, als wenn eh

Versicherung vom 15. Januar bis 15. April 1023



md vom 15. April bis 25. Dezember 1924 be-

nden hätte, denn wenn jemand im letzten

Jahre vor der Entbindung elf Monate versichert

war, so war er auch in den letzten zwei Jahren

vor der Entbindung mindestens zehn Monate

hindurch versichert- In diesem Sinne liegt nun¬

mehr auch eine Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamtes vom 11. Oktober 1924 vor.

(Amtliche Nachrichten 1924, Seite 201.)
2. Bei der Familienwochenhilfe nach

$ 205a der RVO. wird von vielen Kassen

noch die häusliche» Gemeinschaft bei

der Ehefrau gefordert. Nach der Fassung
des § 2t 5a im Gesetz vom 26. September 1010

war auch für die Ehefrau häusliche Ge¬

meinschaft erforderlich; es hieb da: Ehc»-

frau, Tochter, Stief- und Pflegetochter der Ver¬

sicherten, die mit diesen in häuslicher Gemein¬

schaft leben. Durch die Verhaltnisse der Nach¬

kriegszeit hatten sich jedoch oft Härten er¬

geben, wenn ein zeitweiliges örtliches Getrennt¬

leben des Ehepaares erforderlich war. Diese*

Hurten sind durch die Fassung des $ 205a auf

Grund des Gesetzes vom 30. April 1020 be¬

st itigt worden, indem es Jetzt heißt: Wochen¬

hilfe e hält auch de» Ehefrau sowie» solche

i <>chte r, Stief- und Pflegetöchter der Ver¬
sicherten, die mit diesen in hauslicher Gemein¬

haft leben usw. Seit dem 7. Mai 1020, dem

läge» des Inkrafttretens des vorgenannten Ge¬

izes» ist also die V Ol a u s s e t X ung d e» r

h S uslichen Gemeinschaft bei den

Ehefl a u en gefallen und besteht nur

noch b'i den Töchtern usw.

\ Es bestehen mehrfach Zweifel darüber, ob

ciie Wochcnhille» nach $ 205a ein Anspruch der

Wöchnerin selbst ist. Das ist nicht der

F a 1 1. Anspruchsberechtigt ist allein der Ver¬
sichertc für seine Angehörigen. Das trifft auch

ej um zu, wenn die Ehefrau getrennt von dem
Mann*- lebt, und zwar aus Gründen, die nicht

durch die örtlichen Verhältnisse bedingt sind,
sondern ehe ihre» Ursache in Zerwürfnissen

habe. n. Solange die» Ehe* in solchen lauen nicht

geschieden ist, bleibt die Ehe hau Angehörige
des Mannes, der ihr nach $ 1300 BGB. Unter¬
halt zu gewähren hat. Hierbei sei noch daraui

hingewiesen, dafi die» Kasse die Familien-
et hen hilfe» auch zu gewähren hat, wenn das

Kind im Ehebruch erzeugt ist, denn ein Kind,
das w«ahrend der Ehe geboren ist, gilt als ehe-

liech, also als Angehörige de»s Ehemannes, so-

lange dieser nicht die» Ehelichkeit im Wege der
Klage angefochten hat (§§ 1591,1593BGB.). Die

Anfechtung kann nur binnen einem Jahre er¬

folgen, nachdem der Mann die» Geburt de»s

(indes erfahren hat. Die Unehelichkeit des

Kindes muh also durch rechtskräftiges Urteil

festgestellt werden, es genügt nicht, dafi die

I ht w( ^vn des Ehebruches geschieden ist.

l>ie Wöchnerin selbst ist nur ausnahmsweise
in dem Falle- des § 205a Abs. 5 forderungs¬

berechtigt, der lautet: Die Familienwochenhilfe

ist auch zu gewähren, wenn die Nie?derkunft

innerhalb neun Monaten nach dem Tode dees

Versicherten erfolgt. Bei Töchtern, Stief- und

Pflegetöchtern ist Voraussetzung, dab sie mit

dem Versicherten bis zu seinem Tode? in häus¬

licher Gemeinschaft gelebt haben. Berech¬

tigt ist die Schwangere oder Wöch-

nerin; im Falle ihre?s Todes gilt § 195a Abs. 4

entsprechend Hierbei soll auch gleich darauf

hingewiesen werden, dab mehrfach die Ansicht

vertreten wurde, dab ein Anspruch auf die

Familienwochenhilfe nicht bestehen könne,
wenn die Entbindung später als sechs Monate

nach dem Tode des Familienhauptes eintreten

würde, da der Versicherte nach dem Wortlaut
de»s Gesetzes alsdann nicht im letzten Jeihre

vor der Nie»de»rkunft mindestens sechs Monate

hindurch versichert gewesen sei. Um den Zweck

der Vorschrift des § 205a Abs. 5 zu erfüllen,
mufi die Versicherungszeit in diesen Fällen

natürlich von dem Tode des Versicher¬

ten, nicht von der Entbindung an zurück-

gerechnet werden.

In diesem Sinne hat nunmehr auch das Reichs-

versicherungsamt am 7. November 1024 ent¬

schieden. (Amtliche Nachrichten 1025, Seite 38.)
In dieser Entscheidung wird ausgeführt, dab bei

Wochenhilfeansprüchen auf Grund des § 205a

Abs. 5 zur Erfüllung der im Abs. 1 Nr. 3 auf¬

gestellten Voraussetzungen genügt, dafi das

verstorbene Familienhaupt in den letzten zwei

Jahren vor seinem 1 ode mindestens zehn

Monate hindurch und im letzten Jahre vor

seinem Tode mindestens sechs Monate hin¬

durch auf Grund der Reichsversicherung gegen
Krankheit versichert gewesen ist.

4. Ersatzleistungen nach § 197.

liier wird noch oft die Ansicht vertreten, dab

e ine K«asse keinen anteiligen Ersatz zu leisten

habe, wenn die* Versicherungszeit, die» zur Be¬

gründung des Anspruchs auf wochenhilfe erfor¬

derlich ist, bei der leistungspflichtigen Kasse

voll zurückgelegt worden ist. Diese» Ansicht ist

irrig. Das Reichsversicherungsamt hat bereits

am 4. Juni 1917 (Amtliche Nachrichten 1917,
S«'ite 340) wie» folgt entschiedest: „Der Ersatz¬

anspruch besteht auch dann, wenn die» \X öch-

nerin bzw. ihr Vater im letzten Jahre vor der

Niederkunft allein bei der leistungsfähigen
Kasse die die Voraussetzung de»s Anspruchs
bildende Versicherungszeit zurüet kg« legt hat."

Das ergibt sich auch aus dem Wortlaut des

$ 107, In dem es heifit, dab die» Kosten nach

ch m Verhältnis der Mitgliedszeit während
der im § 195a Abs. 1 bezeichneten Ze»it zu er¬

statten sind, es ist daher die ganze Versiehe-

rungszeit, die in den letzten zwei Jahre n

vor der Niederkunft bestanden hat, in

Betracht zu ziehen.
W. Bell, Bureauvorsteher bei de»; All¬

gemeinen Ortskrankenkasse 1 Limburg.

Angestellte und Beamte.
Fortbildungskurs in Gera. Die Fachgruppe

Sozialversie herung des Zentndverbandees der

Angestellten h**t die Fortbildungsarbeit wieeder
aufgenommen, Sie hat eine Vortragsreihe zu¬

sammengestellt, die den Teilnehmern die Kennt¬

nis unserer Verfassung und eine»r Reihe von

so i.apolitischen Einrichtungen vermitteln soll.

Die Vorträge finden im neuen Verwaltungs-
bäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse,

Bezirk Gera-R., statt. Das Programm lautet:
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1. 24. Februar, abends 7 Uhr: Die Grundlagen

unserer Reichs- und Landesverfassung. Herr

Amtsgerichtsi at Dr. Barth, Gera.

2. 28. Februar, nachmittags 4J? Uhr: Grund¬

gedanken und Grundsätze der Aus- und Wei¬

terbildung der Krankenkassenangestelitcn. Herr

Bürgermeister Friedrich Klccb>, Aschershben.

3. 10. Mär/, abends 7 Uhr: Arbeitsnachweis¬

wesen und Erwerbslosenfürsorge, ihre Be¬

ziehungen ZU den Krankenkassen. Herr Her¬

mann Be) i r, Vorstehe r des Städtischen Ar¬

beitsamtes Gera.
4. and 5. 14. März, abends 7 Uhr, und Diens¬

tag, den 17. Mär/, abends 7 Uhr: Arbeitsrecht,

aifrecht, Se hlichtungswe sen, Gewerbe- und

r lufmannsgericht Herr Beigeordneter Dr. Bie-

nert, Gera«
0. 21. März, abends 7 Uhr: Geschichte und

Oiganis/ition der Berufsgenossenschaft, Unfall-

verhütung. Herr Geschäftsführer Hennig, Säch¬

sische Baugew e i ks-Be rutsgenossenschaft, Gera.

7. 24, Mar/, abends 7 Uhr: Be»handlung de»r

Unfälle, Entschädigungen usw., wichtige Ent¬

scheidungen. Derselbe Rc-dner wie bei 6.

8. 28. Mär/, abends 7 Uhr: Verhältnis der

Krankenkassen /u den Aerzten (Zahnärzten),
Berliner Abkommen und entsprechende Ver¬

ordnungen. Herr Direktor Gerhardt, Gera.

Fortbildungskurse für berufsgenossenschaft--
liche Angestellte, In Berlin linden folgende

Fortbildungskurse lür berulsgenosse-nschottliche

Angestellte1 statt:

1. Kursus I ohne Diskussion.

(Einführungsvortrage für jüngere Angestellte.)
1. Vergleichend Uebersicht über die ein¬

zelnen Zweige d* r ReichssozialVersicherung

(Kranken-! Untall-, Invaliden- und Ange»stellten-
\ rsieie ' n^).

2. Die Grundsatze der Reichsunfallversiche¬

rung. (Versicherte Betriebe» und Tätigkeiten
v«rsichei ungspflichtige und berechtigte Fer¬

nen
— Versicherungsfreiheit — Anmeldung

der Betriebe — Betriebsverzeiechnis — Ver¬

fassung der Berufsgenossenschaften —

Satzung.)
3. Betriebsunfälle und Entschädigungs¬

leistungen-
4. Heilverf*ahren

5. Bureaumäbige Bearbeitung der Unfallver¬

hütung
6. Beitragsleistung. (EHe Bildung der Gefeühr-

klassen-Veranlagung der Betriebe.)
7. Vermögensverwaltung — Statistik.

2. Kursus II mit Diskussion.

(Vorträge an Hand von Einzelfragen und

Rechtsentwicklung.)

1. Die Bildung der Gefahrklassen — Ver-

anlagung der Betriebe — Beitragsleistungen.

2. Statistik (Postkontrolle).

3. Zwangsbeitreibung — Strafen — Regreß.

4. Betriebsunfälle und Entschädigungs¬

leistungen.
5. Wrfahren vor den Instanzen der RtBitdhs-

ernfallversicherung.

t>. Frühübernahme der Heilverfahren

Krankenkassen und Aerzteabkommen — Be¬

ziehungen zu den anderen Versicherungs--

trägern.
7. Bureaumäbige Bearbeitung der Unfallver¬

hütung.
3. Sonder-Vortrüge.

Vortrag des Herrn Ministerialrats Dr. Krohn

über „Stellung der Unfallversicherung in der

gesamten Sozialversicherung".

Vortrag de?s Herrn Gewerbeassessors a. D.

Michels über „Die neuen Wege der Unfall¬

verhütung" mit Anschauungsmaterial.
Neben den Vortrügen werden für die

Kursusteilnehmer Besichtigungen stattlinden.

Zu Vortragenden sind Abteilungsvorsteher

und Ge^schäitsführer der Berufsgenossen¬

schaften bestimmt Unkosten entstehen den

Teilnehmern nicht.

Literatur.

Reich»** er-icherungsordnung, amtliche i extausgabe. Ver¬

las ft deutseher Krankenkassen in. b. IL, Jkr-

5W Gertraudtenstr. 24 (Non »>re_^ 5.— Mk..

Von '¦ Mk. In handlichem Portnat, auf

.cutem Dunndru \er und 7 ich in geschmackvoller

Aut ung, lieft die Neaausgabe de: Reichsversiche-

rur. ng not r Berücksichtig n der neuesten k'e^eiz-

lichen Bestimmungen vor. Die dem Werk vorangestellte

te Inhalt1 übersieht und das umfang¬

reiche alpha! i geordnete S tichwörtenrerzeichnis am

Schlufl I acht es Ui: leden Kassenpraktiker

zu n v.c:: en Werkzeug. l><.~ niedrige

l*reis trm< i äcm, der mit deT £ .cherung

u Ina Anschaffung di Werkes.

fjc«undhcit. Zeil tritt für gesundheitliche Lei h-

\» ift itt

sbci Ki cn, Bei lin SW 19 Bezugspre.. juhr-

Diese neue / lt. die am 1

incr on bereits 1"* "»»'

.
! nfange ^on S Seiten er wheint.

an d. raufri lei Voi

der 1 • von der ge-

i.-i .len berufstätigen Volks-

.'• Belt : in Wort and B I

1 W •• Jer auf Bess r g der ^

... .

abz

Einriebtunken, insbesondere der Sogialversichrrwc

Die neue Zeitschrift eignet sich vorzüglich dazu, alles

auf diesem Gebiert€ Wissenswerte in leicht verständlicher

Porm bi lid m alle Volksschichten hineinzutragen, lie:

niedrige» Bezugspreis gibt jedermann die Möglichkeit. Be¬

zieher dieser Zeitschrift zu werden.

Die Keichsversicherungsordnung in der Fassung vom

13 hezember 1924. TeXtausgabc mit l'jnfiihruns;sgcse:z,

den Verfahrasordnungeu und einem ausführlichen Sach-

tet ron Stephan, Verwaltnngsoberinspektorf und

Perlin, Verwaltun r. Preis broschiert 5 Mark,

in Pappe geb. 5.60 Mark, in Halbleinen geb. 6.20 Mark.

4M S. Industrievertag Spaeth u. Linde, Berlin W. 10. —

Die Verfas er haben sick bei der Herausgabe der Tev-

ibe daranl beschränkt, in kargen Anmerkungen nur

auf die» uici n Ausf.iimm. 'inimungen. soweit sie

•

i die Praxis in Betracht kommen, hinzuweisen, Simt-

i die ursprüngliche Passung i Indertea oder

neuen P .
i besonders gekennzeichnet, so daC

n ist. Ob es um alte (»der neue

handelt I Jers wegen der Aufnahme de'

\ eröffentlichten Verfahrens..rdnungen nach

dem n ten brande der Gesetzgebung kann das Werk

nie von ! euten, *<:.uern auch den sonstigen

. .ien Intert ten als vollkommenes Hilfsmittel

tens < :n werd

S< hr *r: Jn \iMiin. — \ rrih der Ant«stellten \(J. UrLan).

Drui li : Vorwärts !>¦*• hdru' kere i Paul Singer & Co. — Sämtlich in Berlin.
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zur Errechnung von Fristen ist der

Immerwährende Kalender
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Der Kalender ist soeben neu bearbeitet erschienen. Er ist auf

Fristen für Mehrleistungen erweitert. Sein Gebrauch sichert
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Zu den Krankenkassenwahlen
i

(
i t j s (

* * *

(

(

Der in weiten Kreisen bekannte Kommentar zu den Wahl- (

Ordnungen für Krankenkassen, das (

HANDBUCH j
DER VERTRETERWAHLEN IN

DER KRANKENVERSICHERUNG i

bearbeitet von

l FRIEDRICH KLEEIS / Bürgermeister in Aschersleben j
)

)

)

Kommentar ist durch
einen NACHTRAG

ist bei den bevorstehenden Wahlen zu den ;

I
Krankenkassenvertretungen für alle Wahl-

f

i berechtigten, für die Vorstands- und Aus- J
schußmitglieder der Krankenkassen und die

| .,w_w._-_____-h._*.x__w ~v.i .»u.i.vv._r__wav.. ~_.v. «.v_ .

Behörden von größter Wichtigkeit. Der )
<

I&V/MIII.V1IMU «____»* ^» V_«__ *______* V.1I JV t ¦ _i ** * ^SM. M. X. M * + » -V___F .

v
auf die Zeit bis Januar 1925 ergänzt Alle 5

(

bis dahin ergangenen wichtigen Entschei¬

dungen und Erlasse sind berücksichtigt, so

daß das Buch für jeden Interessenten eine

Fundgrube des Wissens darstellt. / Der Preis
*

des I50 Seiten starken Werkes ist, gut ge- !
bunden 2 ML einschließlich Versandkosten )

1

<

Bestellungen werden erbeten an die (

Verlagsbuchhandlung Carl Giebel
_

! Berlin SO 26, Oranienstr. 40-41 i
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